Satzungsänderungen des VDSV

§ 2 Nr. 3 Satz 2

   Die Mitglieder dürfen keine Anteile an Überschüssen und – in ihrer Eigenschaft als Mitglieder – außer der Ehrenamtspauschale auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten.

§  18 wird um folgende Nr. 3 ergänzt:

   Für den Verband ehrenamtlich tätige erhalten Aufwendungsersatz im Rahmen der geltenden steuer

lichen Bestimmungen sowie der Beschlüsse des zuständigen Verbandsorgans. Der Aufwendungser-satz steht unter dem Vorbehalt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Verbandes. Er kann in Form des Auslagenersatzes (Erstattung tatsächlicher Aufwendung gegen Vorlage von Belegen) oder nach Maßgabe des § 3 Nr. 26 a EStG in Form einer Tätigkeitsvergütung gezahlt werden  (Ehren-

amtspauschale).

§ 19 wird um folgende Nr. 5 ergänzt:

   5.  Die Kassenprüfer sind berechtigt, die Ordnungsmäßigkeit von Geschäftsvorgängen gemäß Satzung, Beschluss oder formalen Vorschriften zu prüfen, insbesondere bei großen Beträgen oder

offenkundigen Ungereimtheiten.

§ 20. 1 wird ergänzt:

   Bevor öffentliche Gerichte eingeschaltet werden, müssen die Möglichkeiten der verbandsinternen

Gerichtsbarkeit ausgeschöpft sein.

§ 20. 2 wird ergänzt mit der Einfügung:

   Der Verbandsrechtsausschuss setzt sich zusammen aus einem Vorsitzenden, 2 Beisitzern und einem Ersatzmann.

